
 

 

 
 
 

Hinweise und Regeln für Besuche in den Wohnbereichen  
 

Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung Baden-Württemberg gelten bei uns 

derzeit folgende Regeln: 

 

 Bitte nutzen Sie beim Betreten des Hauses den bereitgestellten Desinfektions-

spender. In allen Räumen muss eine FFP2-Maske getragen werden.  

 Ein Eintragen in die Besuchsliste ist nicht notwendig.  

 Der Zutritt zu den Häusern ist nur mit negativen Antigentest oder PCR Test möglich; 

Besucher*innen sind verpflichtet, einen Testnachweis auf Verlangen vorzulegen: 

 

 Bei nicht immunisierten Besucher*innen (weder geimpft noch genesen) darf 

der Antigentest max. 6 Stunden und der PCR-Test max. 24 Stunden alt sein. 

 Bei geimpften oder genesenen (Erkrankung darf höchstens 3 Monate 

zurückliegen) Besucher*innen darf der Antigentest maximal 24 Stunden und 

der PCR-Test maximal 48 Stunden alt sein.  

 

 Gerne können Sie das Angebot der Testsprechstunde im Wildermuthsaal 

nutzen! Bitte beachten Sie die Aushänge zu den Öffnungszeiten am 

Wildermuthsaal.  

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis unserer Aufsichtsbehörde: 

Zuwiderhandlungen können ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

 

Stand:  April 2022 


